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15. bekundet ihre Besorgnis über die Verlegung der
internationalen Bediensteten des Hilfswerks aus dessen Sitz
in Gaza-Stadt und über die Unterbrechung der Tätigkeit an
seinem Sitz aufgrund der Verschlechterung und Instabilität
der Lage vor Ort; 

16. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Be-
stimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten41 in vollem
Umfang einzuhalten;

17. fordert Israel außerdem auf, sich zur Gewährleis-
tung der Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks, des Schut-
zes seiner Institutionen sowie der Sicherung seiner Einrich-
tungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließ-
lich Ost-Jerusalems, an die Artikel 100, 104 und 105 der
Charta der Vereinten Nationen und an das Übereinkommen
über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen39

zu halten;

18. fordert die Regierung Israels nachdrücklich auf,
dem Hilfswerk alle Transitgebühren und sonstigen finanziel-
len Verluste, die ihm durch die von Israel auferlegten Verzö-
gerungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und
des Zugangs entstanden sind, zügig zurückzuerstatten; 

19. fordert Israel auf, insbesondere die Behinderung
der Bewegungsfreiheit und des Zugangs der Mitarbeiter,
Fahrzeuge und Versorgungslieferungen des Hilfswerks und
die Erhebung von Steuern, zusätzlichen Gebühren und Abga-
ben, die nachteilige Auswirkungen auf die Tätigkeit des
Hilfswerks haben, zu beenden; 

20. fordert Israel außerdem auf, die Einschränkungen
vollständig aufzuheben, die die Einfuhr der notwendigen
Baumaterialen und Hilfsstoffe für den Wiederaufbau und die
Instandsetzung der beschädigten oder zerstörten Einrichtun-
gen des Hilfswerks, insbesondere der Schulen, Gesundheits-
zentren und Tausenden von Flüchtlingsunterkünften, und für
die Durchführung der ausgesetzten Projekte auf dem Gebiet
der zivilen Infrastruktur in den Flüchtlingslagern im Gaza-
streifen behindern; 

21. ersucht den Generalbeauftragten, die Ausstellung
von Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren
Nachkommen im besetzten palästinensischen Gebiet fortzu-
setzen; 

22. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Fort-
schritten, die das Hilfswerk bei der Modernisierung seiner
Archive im Rahmen des Flüchtlingsaktenprojekts für die Pa-
lästinaflüchtlinge erzielt hat, und legt dem Generalbeauftrag-
ten nahe, die restlichen Komponenten des Projekts möglichst
rasch abzuschließen und der Generalversammlung auf ihrer
sechsundsechzigsten Tagung über die erzielten Fortschritte
Bericht zu erstatten; 

23. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
dem Erfolg der Mikrofinanzierungs- und Mikrounterneh-
mensförderungsprogramme des Hilfswerks und fordert das
Hilfswerk auf, in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen

Organisationen auch künftig zur Schaffung wirtschaftlicher
und sozialer Stabilität für die Palästinaflüchtlinge in allen
Einsatzgebieten beizutragen; 

24. wiederholt ihre Appelle an alle Staaten, die Son-
derorganisationen und die nichtstaatlichen Organisationen,
zusätzlich zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des
Hilfswerks weiterhin und vermehrt Sondermittel für Zuschüs-
se und Stipendien für die Hochschulbildung von Paläs-
tinaflüchtlingen zu veranschlagen und zur Schaffung von Be-
rufsausbildungszentren für Palästinaflüchtlinge beizutragen,
und ersucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder
der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermit-
tel zu fungieren; 

25. fordert alle Staaten, die Sonderorganisationen und
die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf, ihre
Beiträge für das Hilfswerk fortzusetzen und zu erhöhen, um
so die anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten und die Un-
terfinanzierung anzugehen, insbesondere in Bezug auf das
Defizit im ordentlichen Haushalt des Hilfswerks und in Anbe-
tracht der Verschärfung der finanziellen Engpässe durch die
aktuelle humanitäre Lage vor Ort, die zu einem Anstieg der
Ausgaben, insbesondere für Nothilfedienste, geführt hat, und
die wertvolle und notwendige Arbeit zu unterstützen, die das
Hilfswerk leistet, um den Palästinaflüchtlingen in allen Ein-
satzgebieten Hilfe zu gewähren.

RESOLUTION 65/101

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 6 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/65/422, Ziff. 17)49:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Armenien, Aser-
baidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivi-
en (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Botsuana,
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos,
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak,

49 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Bel-
gien, Belize, Brunei Darussalam, Bulgarien, Dänemark, Demokratische
Volksrepublik Korea, Deutschland, Dschibuti, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Guinea, Indonesien, Irak, Irland, Italien, Jemen, Jordani-
en, Katar, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lettland, Libanon, Litau-
en, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Monte-
negro, Nicaragua, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-
Arabien, Schweden, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Südafrika, Sudan, Tschechische Republik, Tunesien, Ukraine,
Ungarn, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emi-
rate, Zypern und Palästina.
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Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo,
Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Ara-
bische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mau-
retanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sau-
di-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe,
Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga,
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbe-
kistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Nauru, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Kamerun, Liberia.

65/101. Grundbesitz von Palästinaflüchtlingen und
daraus erwachsendes Einkommen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom
11. Dezember 1948 und 36/146 C vom 16. Dezember 1981
und alle ihre späteren Resolutionen zu dieser Frage, 

Kenntnis nehmend von dem nach ihrer Resolution 64/90
vom 10. Dezember 2009 vorgelegten Bericht des Generalse-
kretärs50 sowie von dem Bericht der Vergleichskommission
der Vereinten Nationen für Palästina für den Zeitraum vom
1. September 2009 bis 31. August 201051,

unter Hinweis darauf, dass in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte52 und in den Grundsätzen des
Völkerrechts die Grundregel bestätigt wird, dass niemand
willkürlich seines Eigentums beraubt werden darf, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V)
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Vergleichskommis-
sion anwies, in Absprache mit den beteiligten Parteien Maß-
nahmen zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und der
Interessen der Palästinaflüchtlinge vorzuschreiben, 

feststellend, dass das Programm zur Erfassung und
Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiundzwan-
zigsten Sachstandsbericht der Vergleichskommission53 abge-
schlossen ist und dass das Katasteramt über ein Verzeichnis
der arabischen Grundeigentümer und über Unterlagen über
die Lage, die Größe und andere Merkmale der arabischen
Grundstücke verfügt, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Erhaltung und
Modernisierung der vorhandenen Aufzeichnungen der Ver-
gleichskommission, einschließlich der Katasteraufzeichnun-
gen, und betonend, wie wichtig diese Aufzeichnungen für ei-
ne gerechte Lösung des Schicksals der Palästinaflüchtlinge
im Einklang mit Resolution 194 (III) sind, 

unter Hinweis darauf, dass die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation und die Regierung Israels im Rahmen des
Nahost-Friedensprozesses in der Prinzipienerklärung über
vorübergehende Selbstverwaltung vom 13. September 199354

übereingekommen sind, Verhandlungen über Fragen des end-
gültigen Status aufzunehmen, namentlich über die wichtige
Flüchtlingsfrage, 

1. erklärt erneut, dass die Palästinaflüchtlinge nach
den Grundsätzen von Billigkeit und Gerechtigkeit Anspruch
auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende Einkom-
men haben; 

2. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der
Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina
alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen Grund-
besitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücks-
rechte in Israel zu ergreifen; 

3. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär
zur Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und
Hilfen zur Verfügung zu stellen; 

4. fordert alle in Betracht kommenden Parteien auf,
dem Generalsekretär alle in ihrem Besitz befindlichen sach-
dienlichen Informationen über arabischen Grundbesitz sowie
arabische Vermögenswerte und Grundstücksrechte in Israel
zur Verfügung zu stellen, die ihm bei der Durchführung die-
ser Resolution dienlich sein könnten; 

5. fordert die palästinensische und die israelische
Seite nachdrücklich auf, sich bei den im Rahmen des Nahost-
Friedensprozesses stattfindenden Verhandlungen über den
endgültigen Status wie zwischen ihnen vereinbart mit der
wichtigen Frage des Grundbesitzes der Palästinaflüchtlinge
und des daraus erwachsenden Einkommens zu befassen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

50 A/65/311.
51 A/65/225, Anlage.
52 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

53 Official Records of the General Assembly, Nineteenth Session, An-
nexes, Anhang 11, Dokument A/5700.
54 A/48/486-S/26560, Anlage.




